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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Technisches Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allge-
mein auf die Übertragung von Daten in einem Tele-
kommunikationsnetz, und insbesondere auf dynami-
sches Modifizieren der Dienstgüte in Verbindung mit 
paketvermittelten Kommunikationen.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Anfangs wurden mobile Telekommunikati-
onssysteme hauptsächlich für den Zweck gestaltet, 
Sprachkommunikationen in einer drahtlosen Umge-
bung zu ermöglichen. Während sich drahtlose Tele-
kommunikationssysteme entwickelt haben, wurden 
zusätzliche Sprach- und Datentransferdienste und 
Merkmale hinzugefügt. Außerdem werden neuere 
Generationen von drahtlosen Telekommunikations-
systemen basierend auf paketvermittelter Technolo-
gie gestaltet, einen noch vielfältigeren Bereich von 
Datenkommunikationsdiensten zu handhaben. Im 
Gegensatz zu analogen und digitalen zellularen Pro-
tokollen, die hauptsächlich für Sprachkommunikatio-
nen gestaltet sind, erlauben diese Dienste die Über-
tragung von großen Datenmengen bei höheren Ge-
schwindigkeiten, als sie vorher erzielt werden konn-
ten, die Möglichkeit einer Unterhaltung einer konsis-
tenten Verbindung mit dem Netz und die Fähigkeit, 
Multimedia-Anwendungen auf eine effiziente Weise 
zu handhaben.

[0003] Die Dienstgüte von Ende zu Ende für eine 
Datenübertragung hängt von den Dienstgütecharak-
teristika der Netze ab, durch die sich die Daten bewe-
gen, wie etwa dem Betrag von Bandbreite, die der 
Kommunikation gewidmet ist, der Transferverzöge-
rung, der Zuverlässigkeit der Übertragung (d. h. dem 
Fehlerverhältnis), der Verkehrshandhabungspriorität 
(z. B. einer Auswahl, welche Pakete zuerst fallen ge-
lassen werden, falls notwendig) und der Verkehrs-
klasse. In einem öffentlichen landgestützten Mobil-
netz (PLMN), das einen Pakettransportdienst bereit-
stellt, wie etwa z. B. einen General Packet Radio Ser-
vice (GPRS), bezieht die Übertragung von Daten 
Ressourcen von sowohl einem paketvermittelten 
Kernnetz als auch einem Funknetz ein. Als ein Er-
gebnis hängt die gesamte Dienstgüte für eine Daten-
paketübertragung von der Dienstgüte ab, die durch 
jedes von dem paketvermittelten Kernnetz und dem 
Funknetz bereitgestellt wird. Die Dienstgüte, die 
durch das Funknetz bereitgestellt wird, hängt von 
Charakteristika des Funknetzes ab, während die 
Dienstgüte, die durch das Kernnetz bereitgestellt 
wird, von den Charakteristika des Kernnetzträgers 
abhängt.

[0004] Wenn eine Datenkommunikation von einem 
Teilnehmerendgerät initiiert wird, fordert der Teilneh-
mer eine bestimmte Dienstgüte an. Das PLMN ana-
lysiert die Anforderung, und, basierend auf teilweise 
der Verfügbarkeit von Ressourcen im Netz, stellt es 
entweder die angeforderte Dienstgüte bereit, schlägt 
eine alternative Dienstgüte vor oder weist die Anfor-
derung zurück. Das Teilnehmerendgerät kann die 
vorgeschlagene alternative Dienstgüte annehmen 
oder zurückweisen oder kann eine alternative Dienst-
güte neu verhandeln, falls die anfängliche Anforde-
rung zurückgewiesen wurde.

[0005] Falls das PLMN die anfangs angeforderte 
Dienstgüte wegen Verstopfung im entweder dem 
Funknetz oder dem paketvermittelten Kernnetz nicht 
bereitstellen kann und der Teilnehmer eine geringere 
Dienstgüte akzeptiert, kann die Anwendung, die der 
Teilnehmer wünscht ablaufen zu lassen, schlecht ar-
beiten. Z. B. kann eine geringere Dienstgüte zu lang-
sameren Übertragungsgeschwindigkeiten oder zu ei-
ner höheren Bitfehlerrate führen. Es sei denn, der 
Teilnehmer führt anschließend eine manuelle Höher-
stufung der Dienstgüte zu einer Zeit vor, wenn eine 
höhere Dienstgüte verfügbar ist, wird sich beliebiges 
derartiges schlechteres Leistungsverhalten für die 
Dauer der Kommunikationssitzung fortsetzen. Als ein 
Ergebnis kann der Teilnehmer die Anwendung für 
lange Zeitperioden (z. B. Stunden) unter Verwendung 
einer Dienstgüte laufen lassen, die der unterlegen ist, 
zu der er oder sie berechtigt ist sie zu verwenden, 
und willens ist zu bezahlen, sogar in Fällen, wo sich 
der verstopfte Zustand des PLMN verbessert hat, 
kurz nachdem der Teilnehmer die Kommunikations-
sitzung begonnen hat.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0006] Die vorliegende Erfindung umfasst ein Ver-
fahren zum Zuweisen von Dienstgüteressourcen in 
einem paketvermittelten Telekommunikationssys-
tem, die Schritte umfassend zum:  
Empfangen einer Anforderung, um eine Datenkom-
munikationssitzung mit einem ersten Dienstgütegrad 
zu initiieren, wobei die Datenkommunikationssitzung 
für eine bestimmte Teilnehmerstation angefordert 
wird; Erfassen von Verstopfung in dem paketvermit-
telten Telekommunikationssystem, wobei die Ver-
stopfung verhindert, dass das System die angefor-
derten Datenkommunikationen in dem ersten Dienst-
gütegrad unterstützt; Zuweisen eines zweiten Dienst-
gütegrades zur Verwendung durch die Teilnehmer-
station; Initiieren einer Datenkommunikationssitzung 
in dem zugewiesenen zweiten Dienstgütegrad; Über-
wachen eines Grades von Verstopfung in dem paket-
vermittelten Telekommunikationssystem, um eine 
Verfügbarkeit eines dritten Dienstgütegrades wäh-
rend der Datenkommunikationssitzung zu identifizie-
ren; und Zuweisen des dritten Dienstgütegrades zur 
Verwendung durch die Teilnehmerstation.
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[0007] Die vorliegende Erfindung umfasst ferner ein 
paketvermitteltes Telekommunikationssystem, ge-
kennzeichnet durch:  
ein Funknetz zum Übermitteln von Signalen, die Da-
tenpakete enthalten, mit einer mobilen Benutzerstati-
on; ein Kernnetz zum Weiterleiten der Datenpakete 
und zum Empfangen einer Anforderung von der Be-
nutzerstation, die Datenpakete in einem ersten 
Dienstgütegrad weiterzuleiten; und wobei das paket-
vermittelte Telekommunikationssystem betriebsfähig 
ist, Systemressourcen zum Bereitstellen eines zwei-
ten Dienstgütegrades für die Datenpaketweiterlei-
tung zuzuordnen, wenn Systemressourcen zum Be-
reitstellen des ersten Dienstgütegrades wegen Ver-
stopfung in dem paketvermittelten Telekommunikati-
onssystem nicht verfügbar sind, wobei das paketver-
mittelte Telekommunikationssystem ferner arbeitet, 
Systemressourcen zum Bereitstellen des ersten 
Dienstgütegrades für die Datenpaketweiterleitung 
zuzuordnen, falls das paketvermittelte Telekommuni-
kationssystem durch Überwachen des Grades von 
Verstopfung in dem paketvermittelten Telekommuni-
kationssystem verfügbare Systemressourcen zum 
Bereitstellen des ersten Dienstgütegrades während 
der Übermittlung der Datenpaketsignale identifiziert.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0008] Für ein vollständigeres Verständnis der vor-
liegenden Erfindung wird auf die folgende detaillierte 
Beschreibung verwiesen, die in Verbindung mit den 
begleitenden Zeichnungen aufgenommen wird, wor-
in:

[0009] Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Abschnitts 
eines öffentlichen landgestützten Mobilnetzes 
(PLMN) ist, das angepasst ist, paketvermittelte Da-
tenkommunikationen durchzuführen;

[0010] Fig. 2 ein Flussdiagramm eines Verfahrens 
zum Durchführen einer dynamischen Höherstufung 
einer Dienstgüte in einem mobilen Telekommunikati-
onssystem ist;

[0011] Fig. 3 ein Nachrichtenfluss- und Signalisie-
rungsdiagramm ist, das eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung in Verbindung 
mit einem UMTS PLMN beispielhaft darstellt, wobei 
eine Dienstgütehöherstufung in dem Funknetz initi-
iert wird;

[0012] Fig. 4 ein Nachrichtenfluss- und Signalisie-
rungsdiagramm ist, das eine andere bevorzugte Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung in Verbin-
dung mit einem UMTS PLMN beispielhaft darstellt, 
wobei eine Dienstgütehöherstufung in dem bedie-
nenden Vermittlungsknoten des Kernnetzes initiiert 
wird;

[0013] Fig. 5 ein Nachrichtenfluss- und Signalisie-

rungsdiagramm ist, das noch eine andere bevorzugte 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung in Ver-
bindung mit einem UMTS PLMN beispielhaft dar-
stellt, wobei eine Dienstgütehöherstufung in dem 
Dienstvermittlungsknoten des Kernnetzes initiiert 
wird; und

[0014] Fig. 6 ein Nachrichtenfluss- und Signalisie-
rungsdiagramm ist, das eine andere bevorzugte Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung in Verbin-
dung mit einem UMTS PLMN beispielhaft darstellt, 
wobei eine Dienstgütehöherstufung in dem Gate-
way-GPRS-Unterstützungsknoten (GGSN) des 
Kernnetzes initiiert wird.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0015] Es wird nun auf die Zeichnungen Bezug ge-
nommen, worin gleiche Bezugszeichen gleiche oder 
ähnliche Teile überall in den verschiedenen Figuren 
bezeichnen. Bezug nehmend nun auf Fig. 1 wird ein 
Blockdiagramm eines Abschnitts eines öffentlichen 
landgestützten Mobilnetzes (PLMN) 2 dargestellt, 
das angepasst ist, paketvermittelte Datenkommuni-
kationen durchzuführen. Das PLMN 2 enthält ein 
Funknetz 4 und ein Kernnetz 6. Obwohl das PLMN 2
dargestellt wird in Übereinstimmung mit, und hierin 
nachstehend erörtert wird mit Verweis auf, Standards 
der dritten Generation, die Standards des Universal 
Mobile Telecommunications System (UMTS) einbe-
ziehen, wird ein Fachmann erkennen, dass andere 
Standards (z. B. GSM/GPRS) und Spezifikationen 
auch die Prinzipien der vorliegenden Erfindung nut-
zen können.

[0016] Beim Durchführen von paketvermittelten Da-
tenkommunikationen in dem Kontext mobiler Tele-
kommunikationen werden Datenpakete zur Benutze-
rausrüstung eines Teilnehmers (UE) 10 von einem 
Server, der sich in einem externen Netz 12 (z. B. dem 
Internet) befindet, über das Funknetz 4 und das Kern-
netz 6 übertragen. Die Benutzerausrüstung 10 um-
fasst eine mobile Teilnehmerstation mit einer mobilen 
Terminierung und einem Benutzerendgerät. Transfer 
von Ende zu Ende von Benutzerdaten (z. B. Bilder, 
Anwendungssoftware, Sprache über IP, Text und der-
gleichen) kann zwischen dem Endgerät der Benutze-
rausrüstung 10 und einer Datennetzpräsenz (d. h. 
dem Punkt, zu dem eingehende Datagramme von 
den externen Netzen 12 weitergeleitet werden) statt-
finden, nachdem eine UMTS-Paketsitzung über 
Steuersignalisierung hergestellt wurde. Eine Anfor-
derung nach Benutzerdaten wird zu dem UMTS-pa-
ketvermittelten Kernnetz 6 über das Funknetz 4 ge-
sendet, das einen Funktransceiver in der Benutzer-
ausrüstung 10, eine Luftschnittstelle 14 und ein Funk-
netzsystem (RNS) 16 enthält, das eine Basisstation 
(BS) 17 und eine Funknetzsteuervorrichtung (RNC) 
18 enthält.
3/16



DE 600 37 830 T2    2009.01.02
[0017] Das Kernnetz 6, das einen bedienenden 
GPRS-Unterstützungsknoten (SGSN) 20, ein Paket-
netz 22 und einen Gateway-GPRS-Unterstützungs-
knoten (GGSN) 24 enthält, sendet ferner die Anforde-
rung zu dem externen Netz 12, wo sich der Server 
befindet. Der Abschnitt des Paket-Backbone-Netzes 
22 des Kernnetzes 6 kann (z. B. unter Verwendung 
von IP-Routing) getunnelte (z. B. GTP-getunnelt) Be-
nutzer- und Steuerebenenpakete zwischen den 
Netzknoten weiterleiten. In einem derartigen Fall 
können die Tunnel in dem SGSN 20 und GGSN 24
über das GTP-Protokoll terminieren.

[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform treten 
paketvermittelte Datenkommunikationen während ei-
ner UMTS-Paketsitzung auf, die eine logische Bezie-
hung zwischen einem Dienstzugriffspunkt in dem mo-
bilen Endgerät der Benutzerausrüstung 10 und einer 
Datennetzpräsenz (d. h. dem Punkt, zu dem einge-
hende Datagramme von einem externen Netz 12 wei-
tergeleitet werden) umfasst. Jede Paketsitzung ent-
spricht einer IP-Adresse und einem oder mehr akti-
vierten PDP-Kontexten, bis zu einer maximal zulässi-
gen Zahl. Jeder der PDP-Kontexte steht mit einem 
UMTS-Träger in Verbindung und repräsentiert einen 
Kontext in der Benutzerausrüstung 10, dem SGSN 
20 und dem GGSN 24, der Parameter enthält, die mit 
einem Fluss von Paketdaten in Verbindung stehen, 
wie etwa PDP-Adresse, PDP-Typ, Zugriffspunktna-
me und Dienstgüteprofil. Entsprechend steht jeder 
PDP-Kontext mit einem bestimmten Dienstgüteprofil 
in Verbindung. Außerdem wird jeder PDP-Kontext 
durch einen Mobilendgerätidentifikator (z. B. einem 
internationalen Mobilstationsidentifikator (IMSI)) und 
einen PDP-Kontextindex (z. B. NSAPI) für das mobile 
Endgerät identifiziert. Während einer PDP-Kon-
textaktivierung von der Benutzerausrüstung 10, die 
eine Paketsitzung initiiert oder in sie einbezogen ist, 
können unterschiedliche Dienstgüteprofile durch das 
PLMN 2 durch Anfordern einer spezifischen Dienst-
güte in einem "QoS"-Parameter einer PDP-Kon-
textaktivierungsanforderung erreicht werden, die 
durch einen Mobilendgerätteil der Benutzerausrüs-
tung 10 initiiert wird. Die angeforderte Dienstgüte 
wird verwendet, um die Dienstgütecharakteristika 
des UMTS-Trägers zu definieren, der für den 
PDP-Kontext eingerichtet ist. Der UMTS-Träger ent-
hält einen Funkzugriffsträger (RAB), der aus dem 
Funkträger und dem GTP-Tunnel zwischen der RNC 
18 und dem SGSN 20 besteht, und einen Kernnetz-
träger, der aus dem GTP-Tunnel zwischen dem 
SGSN 20 und dem GGSN 24 besteht.

[0019] Während einer Paketsitzung bildet die Be-
nutzerausrüstung 10 Aufwärtsstrecken-IP-Benutzer-
pakete auf einen bestimmten UMTS-Träger ab, der 
einen bestimmten Kernnetzträgerdienst 26 und einen 
bestimmten Funkzugriffsträgerdienst 28 enthält. Ähn-
lich bildet der GGSN 24 für Abwärtsstrecken-IP-Be-
nutzerpakete die Pakete auf einen spezifischen 

UMTS-Träger ab. Insbesondere wird die Dienstgüte-
angabe, die in dem Benutzerpaket spezifiziert ist (z. 
B. ein Datendienst-(DS)Byte), auf einen UMTS-Trä-
ger mit einer definierten Dienstgüte in der Benutzer-
ausrüstung 10 für Aufwärtsstreckenverkehr und in 
dem GGSN 24 für Abwärtsstreckenverkehr abgebil-
det. Entsprechend wird der UMTS-Träger über Steu-
ersignale in der UMTS-Paketsitzungsaktivierung (z. 
B. PDP-Kontextaktivierung) hergestellt.

[0020] Der Kernnetzträgerdienst 26 und der Funk-
zugriffsträgerdienst 28 stellen gemeinsam einen Tun-
nel für den Transfer von Benutzerdatenpaketen zwi-
schen der Benutzerausrüstung 10 und dem GGSN 
24 her, der als die externe Netzgrenze dient. Die 
Steuersignalisierung, die während der Paketsit-
zungsaktivierung auftritt, richtet diese Träger 26 und 
28 mit den geeigneten Dienstgüteprofilen ein. Die 
Dienstgüte für die Datenübertragung durch das 
PLMN 2 hängt von der einzelnen Dienstgüte ab, die 
durch jeden von dem Kernnetzträgerdienst 26 und 
dem Funkzugriffsträger-(RAB)Dienst 28 bereitge-
stellt wird. Falls eines der beiden individuellen Netze 
4 und 6 die angeforderte Dienstgüte nicht bereitstel-
len kann, dann kann die Benutzerausrüstung 10 die 
angeforderte Dienstgüte nicht erhalten. Außerdem 
kann die tatsächliche Dienstgüte ferner von Faktoren 
abhängen, die über eine Dienstgüte-(QDS)Domä-
nengrenze 30 für das PLMN 2 hinausgehen. Derarti-
ge externe Faktoren können jedoch nicht durch das 
PLMN 2 gesteuert werden. Stattdessen ist die 
Dienstgüte, die durch das Funknetz 4 und das Kern-
netz 6 geboten wird, von beliebigen Faktoren, die 
Übertragungsqualität beeinflussen, die außerhalb 
des PLMN 2 sind, vollständig unabhängig.

[0021] Sobald der RAB-Dienst 28 und der Kernnetz-
trägerdienst 26 eingerichtet wurden und unter der An-
nahme, dass die angeforderte Dienstgüte verfügbar 
ist, antwortet der Server in dem externen Netz 12 auf 
eine Anforderung nach gewissen Daten durch Über-
tragen der Daten zu dem GGSN 24. Der GGSN 24
wiederum überträgt die Daten zu der Benutzeraus-
rüstung 10 über das Kernnetz 6 und das Funknetz 4.

[0022] Falls andererseits die angeforderte Dienst-
güte nicht verfügbar ist (z. B. wegen Verstopfung in 
dem Netz), kann das PLMN 2 entweder die Datenan-
forderung verweigern oder eine alternative Dienstgü-
te vorschlagen, durch Abbilden der Benutzerausrüs-
tung 10 auf einen anderen Trägerdienst 26 oder 28. 
Falls der Benutzer eine geringere Dienstgüte akzep-
tiert, oder eine Datenanforderung mit einer geringe-
ren Dienstgüte initiiert, kann es wünschenswert sein, 
dem Benutzer zu erlauben, die Dienstgüte höherzu-
stufen, falls eine höhere Dienstgüte anschließend 
verfügbar wird. Falls das PLMN 2 eine höhere Dienst-
güte als die angeforderte vorschlägt und der Benut-
zer sie akzeptiert (unter der Annahme, dass die Be-
nutzerausrüstung 10 zum Unterstützen der höheren 
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Dienstgüte fähig ist), oder der Benutzer eine höhere 
Dienstgüte wegen einer Nichtverfügbarkeit der ange-
forderte Dienstgüte initiiert, kann es ähnlich sein, 
dass der Benutzer für den Dienst mehr bezahlen 
muss, als er oder sie bevorzugen würde zu bezahlen. 
Der Benutzer kann deshalb wünschen, die Dienstgü-
te herabzustufen, falls die geringere anfangs ange-
forderte Dienstgüte anschließend verfügbar wird. Ak-
tuelle Systeme stellen jedoch eine derartige Höher-
stufung oder Herabstufung der Dienstgüte nicht be-
reit.

[0023] In Übereinstimmung mit der vorliegenden Er-
findung speichert das PLMN 2 die anfängliche 
Dienstgüteanforderung, die von der Benutzerausrüs-
tung 10 empfangen wird, in entweder dem Funknetz 
4 oder dem Kernnetz 6. Falls die anfangs angeforder-
te Dienstgüte verfügbar wird, wird das Netz 2 dann 
eine automatische Höherstufung oder Herabstufung 
der Dienstgüte initiieren, was durch Akzeptanz durch 
den Benutzer bestimmt wird, durch Ändern der 
UMTS-Trägerdienstgütecharakteristika, die zwi-
schen der Benutzerausrüstung 10 und dem PLMN 2
während der Paketsitzungsaktivierung anfangs ver-
handelt wurden. Insbesondere wird das Netz die 
Ressourcen reservieren, die zum Bereitstellen der 
anfangs angeforderten Dienstgüte notwendig sind, 
und wird den Benutzer befragen um zu bestimmen, 
ob der Benutzer wünscht, zu dieser Dienstgüte hö-
herzustufen oder herabzustufen. Falls der Benutzer 
akzeptiert, initiiert das Netz 2 automatische Höher-
stufung oder Herabstufung der Dienstgüte.

[0024] Bezug nehmend nun auf Fig. 2 wird ein 
Flussdiagramm eines Verfahrens 50 zum Durchfüh-
ren einer dynamischen Höherstufung einer Dienstgü-
te in einem mobilen Telekommunikationssystem dar-
gestellt. Anfangs fordert die Benutzerausrüstung 10
Aktivierung eines Dienstes, einschließlich einer Be-
nennung einer gewünschten Dienstgüte, in Schritt 
52. Das System erfasst jedoch eine Nichtverfügbar-
keit der angeforderten Dienstgüte in Schritt 54. Als 
ein Ergebnis identifiziert das System eine Dienstgüte 
geringeren Grades, die verfügbar ist, weist die Kom-
munikationen der Benutzerausrüstung dieser gerin-
geren Dienstgüte in Schritt 56 zu. Die Benutzeraus-
rüstung 10 wird dann in Schritt 58 befragt um zu be-
stimmen, ob der Benutzer willens ist, die geringere 
Dienstgüte zu akzeptieren. Falls der Benutzer die ge-
ringere Dienstgüte zurückweist, dann endet der Pro-
zess 50 in Schritt 60. Falls andererseits der Benutzer 
die geringere Dienstgüte akzeptiert, aktiviert das 
System den angeforderten Dienst.

[0025] Danach überwacht das System kontinuier-
lich die Verfügbarkeit der Dienstgüte innerhalb des 
PLMN 2 in Schritt 62. Sobald das System bestimmt, 
dass eine höhere Dienstgüte verfügbar ist, wird der 
Benutzer in Schritt 64 erneut befragt um zu bestim-
men, ob der Benutzer willens ist, die bestimmte höhe-

re Dienstgüte zu akzeptieren. Eine derartige höhere 
Dienstgüte würde allgemein eine höhere Abrech-
nungsrate einbeziehen. Falls der Benutzer nicht wil-
lens ist, die höhere Abrechnung zu akzeptieren, oder 
anderweitig nicht willens ist, eine höhergestufte 
Dienstgüte zu akzeptieren, setzt das System in 
Schritt 66 fort, mit der geringeren Dienstgüte zu ar-
beiten. Falls der Benutzer die höhere Dienstgüte ak-
zeptiert (und die höhere Abrechnungsrate, falls an-
wendbar), stuft das System in Schritt 68 die Dienst-
güte höher.

[0026] Bezug nehmend nun auf Fig. 3 wird ein 
Nachrichtenfluss- und Signalisierungsdiagramm dar-
gestellt, das eine bevorzugte Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung in Verbindung mit einem 
UMTS PLMN 2 beispielhaft darstellt, worin eine 
Dienstgütehöherstufung in dem Funknetz 4 initiiert 
wird. Die Benutzerausrüstung 10 sendet eine Paket-
datenprotokoll-(PDP)Kontextaktivierungsanforde-
rung 80, die einen ersten Dienstgüte-(QoS1)Grad an-
fordert, über die Funknetzsteuervorrichtung (RNC) 
18 zu dem SGSN 20. Die PDP-Kontextaktivierungs-
anforderung 80 wird verwendet, um eine Datenkom-
munikationssitzung zu initiieren. Als Reaktion sendet 
der SGSN 20 eine Funkzugriffsträger-(RAB)Zuwei-
sungsanforderung 82 zu der RNC 18, die eine Zuwei-
sung von Ressourcen anfordert, um die Benutzer-
ausrüstung 10 mit dem ersten Dienstgü-
te-(QoS1)Grad zu versehen. In Schritt 84 identifiziert 
die RNC 18 jedoch eine Verstopfung in dem Funk-
netz 4, die verhindert, dass das Funknetz 4 in der 
Lage ist, die angeforderte erste Dienstgüte (QoS1) 
bereitzustellen. Wegen der Verstopfung weist die 
RNC 18 einen zweiten Dienstgüte-(QoS2)Grad zur 
Verwendung durch die Benutzerausrüstung 10 zu, 
und speichert in Schritt 86 eine Angabe, dass der ers-
te Dienstgüte-(QoS1)Grad angefordert wurde.

[0027] Die RNC 18 sendet dem SGSN 20 eine 
RAB-Zuweisungsabschlussnachricht 88, die die Zu-
weisung eines Funkzugriffsträgers anzeigt mit der 
zweiten Dienstgüte (QoS2) zur Verwendung durch 
die Benutzerausrüstung 10. Der SGSN 20 sendet 
dann eine PDP-Kontextaktivierungsannahmenach-
richt 90 zu der Benutzerausrüstung 10, die anzeigt, 
dass der zweite Dienstgüte-(QoS2)Grad der Benut-
zerausrüstung 10 zugewiesen wurde. Da sich die 
zweite Dienstgüte von dem unterscheidet, was ur-
sprünglich angefordert wurde, kann die Benutzeraus-
rüstung 10 die Zuweisung der alternativen Dienstgü-
te entweder annehmen oder zurückweisen. In die-
sem Beispiel wird angenommen, dass die Benutzer-
ausrüstung in Schritt 92 die zweite Dienstgüte 
(QoS2) akzeptiert. Als ein Ergebnis wird die Daten-
kommunikationssitzung erfolgreich implementiert, 
obwohl in einem anderen Dienstgütegrad, als ur-
sprünglich angefordert wurde.

[0028] Während der Datenkommunikationssitzung 
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überwacht die RNC 18 den Verkehrsgrad in Schritt 94
als ein Ergebnis dessen, dass die anfängliche Dienst-
güteanforderung in Schritt 86 zuvor gespeichert wur-
de. Schließlich identifiziert die RNC 18 in Schritt 96
einen Funkzugriffsträgerdienst, der zum Bereitstellen 
der ersten Dienstgüte (QoS1) fähig ist. Entsprechend 
sendet die RNC 18 eine neue RAB-Anforderung 98
zu dem SGSN 20, die anzeigt, dass die erste Dienst-
güte (QoS1) nun bereitgestellt werden kann. Der 
SGSN 20 sendet wiederum eine Nachricht (z. B. Er-
stellen einer PDP-Kontextanforderungsnachricht 
(siehe Fig. 6)) zu dem GGSN 24 um zu bestimmen, 
ob der GGSN 24 auch die erste Dienstgüte bereitstel-
len kann. Unter der Annahme, dass der GGSN 24 die 
erste Dienstgüte unterstützen kann, werden die not-
wendigen Ressourcen in dem GGSN 24 reserviert 
und der SGSN 20 sendet eine Anforderung zum Mo-
difizieren des PDP-Kontexts 100, um die Benutzer-
ausrüstung 10 bezüglich dessen zu befragen, ob der 
Benutzer willens ist, die anfangs angeforderte 
Dienstgüte (QoS1) zu akzeptieren. Unter der Annah-
me, dass die Benutzerausrüstung 10 die erste 
Dienstgüte (QoS1) in Schritt 102 akzeptiert, überträgt 
die Benutzerausrüstung 10 eine Annahmenachricht 
zum Modifizieren des PDP-Kontexts 104 zu dem 
SGSN 20.

[0029] Als Reaktion sendet der SGSN 20 eine 
Nachricht (nicht gezeigt) zu dem GGSN 24 (siehe 
Fig. 1), die den GGSN 24 instruiert, die erste Dienst-
güte bereitzustellen, und sendet eine Funkzugriffsträ-
ger-(RAB)Zuweisungsnachricht 82 zu der RNC 18, 
die eine Zuweisung von Ressourcen erneut anfor-
dert, um die Benutzerausrüstung 10 mit dem ersten 
Dienstgüte-(QoS1)Grad zu versehen. In diesem Fall 
kann die RNC 18 einen Funkzugriffsträgerdienst mit 
dem ersten Dienstgüte-(QoS1)Grad bereitstellen, 
wie in der neuen RAB-Anforderung 98 angezeigt. So-
mit ordnet die RNC 18 den geeigneten Funkzugriffs-
trägerdienst zur Verwendung durch die Benutzeraus-
rüstung 10 zu und sendet eine Nachricht 106, die die 
Benutzerausrüstung 10 benachrichtigt, dass das 
Funknetz 4 für die neue Dienstgüte bereit ist. Die 
RNC 18 sendet dem SGSN 20 auch eine andere 
RAB-Zuweisungsabschlussnachricht 88, die die Zu-
weisung eines Funkzugriffsträgers mit der ersten 
Dienstgüte (QoS1) zur Verwendung durch die Benut-
zerausrüstung 10 anzeigt. Der SGSN 20 sendet dann 
eine Nachricht 108, die der Benutzerausrüstung 10
meldet, dass das Kernnetz (CN) 4 für die neue 
Dienstgüte bereit ist. Die Datenkommunikationen 
können dann fortsetzen, aber in dem neuen Dienst-
gütegrad.

[0030] Alternativ kann das System an Stelle einer 
Aktualisierung der Dienstgüte zu der ursprünglich an-
geforderten Dienstgüte auch einen beliebigen ande-
ren Dienstgütegrad wählen, der für den Benutzer 
wünschenswerter sein kann. Falls z. B. der Benutzer 
anfangs eine erste Dienstgüte anfordert, wegen Ver-

stopfung in dem Netz aber eine viel geringere zweite 
Dienstgüte zugewiesen wird, kann das System zu ei-
ner dritten Dienstgüte höherstufen, die zwischen den 
ersten und zweiten Dienstgütegraden legt, unter der 
Annahme, dass der Benutzer die dritte Dienstgüte 
akzeptiert.

[0031] Bezug nehmend nun auf Fig. 4 wird ein 
Nachrichtenfluss- und Signalisierungsdiagramm dar-
gestellt, das eine andere bevorzugte Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung in Verbindung mit ei-
nem UMTS PLMN 2 beispielhaft darstellt, worin eine 
Dienstgütehöherstufung in dem Kernnetz 6 initiiert 
wird. Zuerst sendet die Benutzerausrüstung 10 eine 
Paketdatenprotokoll-(PDP)Kontextaktivierungsanfor-
derung 80, die einen ersten Dienstgüte-(QoS1)Grad 
anfordert, über die RNC 18 zu dem SGSN 20. Als Re-
aktion sendet der SGSN 20 eine Funkzugriffsträ-
ger-(RAB)Zuweisungsanforderung 82 zu der RNC 
18, die eine Zuweisung von Ressourcen anfordert, 
um die Benutzerausrüstung 10 mit dem ersten 
Dienstgüte-(QoS1)Grad zu versehen. In Schritt 84
identifiziert die RNC 18 jedoch eine Verstopfung in 
dem Funknetz 4, die verhindert, dass das Funknetz 4
in der Lage ist, die angeforderte Dienstgüte bereitzu-
stellen. Wegen der Verstopfung weist die RNC 18 ei-
nen zweiten Dienstgüte-(QoS2)Grad zur Verwen-
dung durch die Benutzerausrüstung 10 zu und sen-
det dem SGSN 20 eine RAB-Zuweisungsabschluss-
nachricht 88, die die Zuweisung eines Funkzugriffs-
trägers mit der zweiten Dienstgüte (QoS2) zur Ver-
wendung durch die Benutzerausrüstung 10 anzeigt.

[0032] Der SGSN 20 erkennt jedoch, dass die zuge-
wiesene Dienstgüte nicht die ist, die ursprünglich an-
gefordert wurde, und speichert in Schritt 120 eine An-
gabe, dass der erste Dienstgüte-(QoS1)Grad an-
fangs angefordert wurde. Der SGSN 20 sendet dann 
eine PDP-Kontextaktivierungsannahmenachricht 90
zu der Benutzerausrüstung 10, die anzeigt, dass der 
zweite Dienstgüte-(QoS2)Grad der Benutzerausrüs-
tung 10 zugewiesen wurde. Da sich die zweite 
Dienstgüte von der unterscheidet, die ursprünglich 
angefordert wurde, kann die Benutzerausrüstung 10
die alternative Dienstgütezuweisung entweder ak-
zeptieren oder zurückweisen. In diesem Beispiel wird 
angenommen, dass die Benutzerausrüstung 10 die 
zweite Dienstgüte (QoS2) in Schritt 92 akzeptiert. Als 
ein Ergebnis wird die Datenkommunikationssitzung 
erfolgreich implementiert, obwohl in einem anderen 
Dienstgütegrad als ursprünglich angefordert wurde.

[0033] Während der Datenkommunikationssitzung 
überträgt der SGSN 20 periodisch eine Anforderung 
zur Höherstufung von Dienstgüte (QoS) 122 zu der 
RNC 18 als ein Ergebnis dessen, dass die anfängli-
che Dienstgüteanforderung in Schritt 120 zuvor ge-
speichert wurde. Als Reaktion auf die Anforderung 
122 bestimmt die RNC 18, ob ein Funkzugriffsträger 
höherer Qualität verfügbar ist während eines Zeitü-
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berschreitungsintervalls 123, in dem Ressourcen in 
der RNC 18 abgefragt werden, um die Verfügbarkeit 
von Funkzugriffsträgern in der RNC 18 zu bestim-
men. Falls die RNC 18 in Schritt 124 bestimmt, dass 
das Funknetz 4 noch verstopft ist, sendet die RNC 18
eine Nachricht 126, die die Anforderung zur Höher-
stufung von QoS 122 verweigert. Der SGSN 20 wird 
dann fortsetzen, eine Anforderung zur Höherstufung 
von Dienstgüte 122 periodisch zu senden. Falls die 
RNC 18 bestimmt, dass ein Funkzugriffsträger höhe-
rer Qualität verfügbar ist, sendet die RNC 18 eine An-
nahmenachricht zur Höherstufung von Dienstgüte 
128.

[0034] Der SGSN 20 sendet wiederum eine Nach-
richt (siehe Fig. 6) zu dem GGSN 24 um zu bestim-
men, ob der GGSN 24 die erste Dienstgüte unterstüt-
zen kann und um die notwendigen Ressourcen zu re-
servieren. Der SGSN 20 sendet auch eine Anforde-
rung zum Modifizieren des PDP-Kontexts 100, um 
die Benutzerausrüstung 10 bezüglich dessen zu be-
fragen, ob der Benutzer willens ist, die anfangs ange-
forderte Dienstgüte (QoS1) zu akzeptieren. Unter der 
Annahme, dass die Benutzerausrüstung 10 die erste 
Dienstgüte (QoS1) in Schritt 102 akzeptiert, überträgt 
die Benutzerausrüstung 10 eine Annahmenachricht 
zum Modifizieren des PDP-Kontexts 104 zu dem 
SGSN 20. Als Reaktion benachrichtigt der SGSN 20
den GGSN 24 über die Höherstufung und sendet 
eine Funkzugriffsträger-(RAB)Zuweisungsanforde-
rung 82 zu der RNC 18, die erneut eine Zuweisung 
von Ressourcen anfordert, um die Benutzerausrüs-
tung 10 mit dem ersten Dienstgüte-(QoS1)Grad zu 
versehen. In diesem Fall kann die RNC 18 einen 
Funkzugriffsträgerdienst mit dem ersten Dienstgüte-
grad bereitstellen, wie in der Annahmenachricht zur 
Höherstufung von Dienstgüte 128 angezeigt. Somit 
ordnet die RNC 18 den geeigneten Funkzugriffsträ-
gerdienst zur Verwendung durch die Benutzeraus-
rüstung 10 zu und sendet eine Nachricht 106, die der 
Benutzerausrüstung 10 meldet, dass das Funknetz 4
für die neue Dienstgüte bereit ist.

[0035] Die RNC 18 sendet dem SGSN 20 auch eine 
andere RAB-Zuweisungsabschlussnachricht 88, die 
die Zuweisung eines Funkzugriffsträgers mit der ers-
ten Dienstgüte (QoS1) zur Verwendung durch die Be-
nutzerausrüstung 10 anzeigt. Der SGSN 20 sendet 
dann eine Nachricht 108, die der Benutzerausrüs-
tung 10 meldet, dass das Kernnetz (CN) 4 für die 
neue Dienstgüte bereit ist. Obwohl Fig. 4 eine Situa-
tion veranschaulicht, in der der SGSN 20 das Funk-
netz 4 zum Zweck einer Höherstufung zu einer ur-
sprünglich angeforderten höheren Dienstgüte, falls 
sie verfügbar ist, periodisch abfragt, wird durch einen 
Durchschnittsfachmann verstanden, dass der gleiche 
Prozess, unter geeigneten Umständen, auch zum 
Zweck einer Herabstufung der Dienstgüte oder zum 
Ändern der Dienstgüte auf einen Grad, der sich von 
dem unterscheidet, was ursprünglich angefordert 

wurde, verwendet werden kann.

[0036] Bezug nehmend nun auf Fig. 5 wird ein 
Nachrichtenfluss- und Signalisierungsdiagramm dar-
gestellt, das noch eine andere bevorzugte Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung in Verbindung 
mit einem UMTS PLMN 2 beispielhaft darstellt, worin 
eine Dienstgütehöherstufung in dem Kernnetz 6 initi-
iert wird. Wie bei den vorherigen Ausführungsformen 
sendet die Benutzerausrüstung 10 eine Paketdaten-
protokoll-(PDP)Kontextaktivierungsanforderung 80, 
die einen ersten Dienstgüte-(QoS1)Grad anfordert, 
über die RNC 18 zu dem SGSN 20. In diesem Fall 
identifiziert jedoch der SGSN 20 in Schritt 140 eine 
Verstopfung in dem SGSN 20 selbst (oder in irgend 
einem anderen Teil des Kernnetzes 6), was verhin-
dert, dass das Kernnetz 6 in der Lage ist, die ange-
forderte Dienstgüte bereitzustellen. Wegen der Ver-
stopfung weist der SGSN 20 einen zweiten Dienstgü-
te-(QoS2)Grad zur Verwendung durch die Benutzer-
ausrüstung 10 zu, und speichert in Schritt 142 eine 
Angabe, dass der erste Dienstgüte-(QoS1)Grad an-
fangs angefordert wurde.

[0037] Der SGSN 20 sendet eine Funkzugriffsträ-
ger-(RAB)Zuweisungsanforderung 82 zu der RNC 
18, die erneut eine Zuweisung von Ressourcen an-
fordert, um die Benutzerausrüstung 10 mit dem zwei-
ten Dienstgüte-(QoS2)Grad zu versehen. Unter der 
Annahme, dass die RNC 18 einen Funkzugriffsträ-
gerdienst mit dem zweiten Dienstgütegrad bereitstel-
len kann, ordnet die RNC 18 den geeigneten Funkzu-
griffsträgerdienst zur Verwendung durch die Benutze-
rausrüstung 10 zu und sendet eine Nachricht 106, die 
der Benutzerausrüstung 10 meldet, dass das Funk-
netz 4 für die neue Dienstgüte bereit ist. Die RNC 18
sendet dem SGSN 20 auch eine andere RAB-Zuwei-
sungsabschlussnachricht 88, die die Zuweisung ei-
nes Funkzugriffsträgers mit der zweiten Dienstgüte 
(QoS2) zur Verwendung durch die Benutzerausrüs-
tung 10 anzeigt.

[0038] Der SGSN 20 sendet dann eine 
PDP-Kontextaktivierungsannahmenachricht 90 zu 
der Benutzerausrüstung 10, die anzeigt, dass der 
zweite Dienstgüte-(QoS2)Grad der Benutzerausrüs-
tung 10 zugewiesen wurde. Da sich die zweite 
Dienstgüte von der unterscheidet, die ursprünglich 
angefordert wurde, kann die Benutzerausrüstung 10
die alternative Dienstgütezuweisung entweder ak-
zeptieren oder zurückweisen. In diesem Beispiel wird 
angenommen, dass die Benutzerausrüstung die 
zweite Dienstgüte (QoS2) in Schritt 92 akzeptiert. Als 
ein Ergebnis wird die Datenkommunikationssitzung 
erfolgreich implementiert, obwohl in einem anderen 
Dienstgütegrad, als ursprünglich angefordert wurde.

[0039] Während der Datenkommunikationssitzung 
überwacht der SGSN 20 den Verkehrsgrad in Schritt 
144 als ein Ergebnis dessen, dass die anfängliche 
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Dienstgüteanforderung in Schritt 142 zuvor gespei-
chert wurde. Schließlich identifiziert der SGSN 20 in 
Schritt 146 einen Kernnetzträgerdienst, der zum Be-
reitstellen der ersten Dienstgüte (QoS1) fähig ist. Der 
SGSN 20 ordnet diesen Kernnetzträgerdienst der 
Benutzerausrüstung zu und meldet dem GGSN 24
die Änderung zu der ersten Dienstgüte um zu bestim-
men, ob der GGSN 24 die Änderung unterstützen 
kann und dass der GGSN 24 die notwendigen Res-
sourcen reservieren kann. Der SGSN 20 sendet dann 
eine Anforderung zum Modifizieren des PDP-Kon-
texts 100, um die Benutzerausrüstung 10 bezüglich 
dessen zu befragen, ob der Benutzer willens ist, die 
erste Dienstgüte (QoS1) zu akzeptieren. Falls die Be-
nutzerausrüstung 10 die erste Dienstgüte (QoS1) in 
Schritt 102 akzeptiert, überträgt die Benutzerausrüs-
tung 10 eine Annahmenachricht zum Modifizieren 
des PDP-Kontexts 104 zu dem SGSN 20.

[0040] Als Reaktion sendet der SGSN 20 eine Funk-
zugriffsträger-(RAB)Zuweisungsanforderung 82 zu 
der RNC 18, die erneut eine Zuweisung von Ressour-
cen anfordert, um die Benutzerausrüstung 10 mit 
dem ersten Dienstgüte-(QoS1)Grad zu versehen. 
Unter der Annahme, dass die RNC 18 einen Funkzu-
griffsträgerdienst mit dem ersten Dienstgütegrad be-
reitstellen kann, ordnet die RNC 18 den geeigneten 
Funkzugriffsträgerdienst zur Verwendung durch die 
Benutzerausrüstung 10 zu und sendet eine Nachricht 
106, die der Benutzerausrüstung 10 meldet, dass das 
Funknetz 4 für die neue Dienstgüte bereit ist. Die 
RNC 18 sendet dem SGSN 20 auch eine andere 
RAB-Zuweisungsabschlussnachricht 88, die die Zu-
weisung eines Funkzugriffsträgers mit der ersten 
Dienstgüte (QoS1) zur Verwendung durch die Benut-
zerausrüstung 10 anzeigt. Der SGSN 20 instruiert 
dann den GGSN 24, die erste Dienstgüte zu aktivie-
ren, und überträgt eine Nachricht 108, die der Benut-
zerausrüstung 10 meldet, dass das Kernnetz (CN) 4
für die neue Dienstgüte bereit ist.

[0041] Bezug nehmend nun auf Fig. 6 wird ein 
Nachrichtenfluss- und Signalisierungsdiagramm dar-
gestellt, das eine andere bevorzugte Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung in Verbindung mit ei-
nem UMTS PLMN 2 beispielhaft darstellt, worin eine 
Dienstgütehöherstufung in dem GGSN 24 des Kern-
netzes 6 initiiert wird. Wie bei den vorherigen Ausfüh-
rungsformen sendet die Benutzerausrüstung 10 eine 
Paketdatenprotokoll-(PDP)Kontextaktivierungsanfor-
derung 80, die einen ersten Dienstgüte-(QoS1)Grad 
anfordert, über die RNC 18 zu dem SGSN 20. Der 
SGSN 20 sendet dann eine Funkzugriffsträ-
ger-(RAB)Zuweisungsanforderung 82 zu der RNC 
18, die eine Zuweisung von Ressourcen anfordert, 
um die Benutzerausrüstung 10 mit dem ersten 
Dienstgüte-(QoS1)Grad zu versehen. Als Reaktion 
weist die RNC 18 einen ersten Dienstgü-
te-(QoS1)Grad zur Verwendung durch die Benutzer-
ausrüstung 10 zu und sendet dem SGSN 20 eine 

RAB-Zuweisungsabschlussnachricht 88, die die Zu-
weisung eines Funkzugriffsträgers mit der ersten 
Dienstgüte (QoS1) zur Verwendung durch die Benut-
zerausrüstung 10 anzeigt.

[0042] Als Nächstes wird eine Anforderungsnach-
richt zum Erstellen eines PDP-Kontexts 148 zu dem 
GGSN 24 weitergeleitet, um eine Zuordnung von 
Ressourcen zum Bereitstellen der ersten Dienstgüte 
anzufordern. In Schritt 150 identifiziert der GGSN 24
eine Verstopfung in dem GGSN 24 selbst (oder in ir-
gend einem anderen Teil des Kernnetzes 6), was ver-
hindert, dass das Kernnetz 6 in der Lage ist, die an-
geforderte Dienstgüte bereitzustellen. Wegen der 
Verstopfung weist der GGSN 24 einen zweiten 
Dienstgüte-(QoS2)Grad zur Verwendung durch die 
Benutzerausrüstung 10 zu, und speichert in Schritt 
152 eine Angabe, dass der erste Dienstgü-
te-(QoS1)Grad anfangs angefordert wurde.

[0043] Der GGSN 24 meldet dem SGSN 20, dass 
der Benutzerausrüstung 10 ein Kernnetzträgerdienst 
zugewiesen wurde, der den zweiten Dienstgü-
te-(QoS2)Grad bereitstellt, in einer Antwortnachricht 
zum Erstellen eines PDP-Kontexts 154. Der SGSN 
20 sendet dann eine andere Funkzugriffsträ-
ger-(RAB)Zuweisungsanforderung 82 zu der RNC 
18, die eine Zuweisung von Ressourcen anfordert, 
um die Benutzerausrüstung 10 mit dem zweiten 
Dienstgüte-(QoS2)Grad zu versehen. Als Reaktion 
weist die RNC 18 einen zweiten Dienstgü-
te-(QoS2)Grad zur Verwendung durch die Benutzer-
ausrüstung 10 zu und sendet dem SGSN 20 eine 
RAB-Zuweisungsabschlussnachricht 88, die die Zu-
weisung eines Funkzugriffsträgers mit der zweiten 
Dienstgüte (QoS2) zur Verwendung durch die Benut-
zerausrüstung 10 anzeigt.

[0044] Der SGSN 20 sendet dann eine 
PDP-Kontextaktivierungsannahmenachricht 90 zu 
der Benutzerausrüstung 10, die anzeigt, dass der 
zweite Dienstgüte-(QoS2)Grad der Benutzerausrüs-
tung 10 zugewiesen wurde. Da sich die zweite 
Dienstgüte von der unterscheidet, die ursprünglich 
angefordert wurde, kann die Benutzerausrüstung 10
die alternative Dienstgütezuweisung entweder ak-
zeptieren oder zurückweisen. Es wird erneut ange-
nommen, dass die Benutzerausrüstung 10 in Schritt 
92 die zweite Dienstgüte (QoS2) akzeptiert. Als ein 
Ergebnis wird die Datenkommunikationssitzung er-
folgreich implementiert, obwohl in einem anderen 
Dienstgütegrad, als ursprünglich angefordert wurde.

[0045] Während der Datenkommunikationssitzung 
überwacht der GGSN 24 den Verkehrsgrad in Schritt 
156 als ein Ergebnis dessen, dass die anfängliche 
Dienstgüteanforderung in Schritt 152 zuvor gespei-
chert wurde. Schließlich identifiziert der GGSN 24 in 
Schritt 158 einen Kernnetzträger, der zum Bereitstel-
len der ersten Dienstgüte (QoS1) fähig ist. Der GGSN 
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24 ordnet diesen Kernnetzträgerdienst der Benutzer-
ausrüstung zu und sendet eine Anforderung zum Mo-
difizieren eines PDP-Kontexts 100 zu dem SGSN 20, 
der die Anforderung 100 zu der Benutzerausrüstung 
10 weiterleitet, um die Benutzerausrüstung 10 be-
züglich dessen zu befragen, ob der Benutzer willens 
ist, die erste Dienstgüte (QoS1) zu akzeptieren. Falls 
die Benutzerausrüstung 10 die erste Dienstgüte 
(QoS1) in Schritt 102 akzeptiert, überträgt die Benut-
zerausrüstung 10 eine Annahmenachricht zum Modi-
fizieren eines PDP-Kontexts 104 zu dem SGSN 20
und dem GGSN 24.

[0046] Als Reaktion sendet der SGSN 20 eine Funk-
zugriffsträger-(RAB)Zuweisungsanforderung 82 zu 
der RNC 18, die erneut eine Zuweisung von Ressour-
cen anfordert, um die Benutzerausrüstung 10 mit 
dem ersten Dienstgüte-(QoS1)Grad zu versehen. 
Unter der Annahme, dass die RNC 18 einen Funkzu-
griffsträgerdienst mit dem ersten Dienstgütegrad be-
reitstellen kann, ordnet die RNC 18 den geeigneten 
Funkzugriffsträgerdienst zur Verwendung durch die 
Benutzerausrüstung 10 zu und sendet eine Nachricht 
106, die der Benutzerausrüstung 10 meldet, dass das 
Funknetz 4 für die neue Dienstgüte bereit ist. Die 
RNC 18 sendet dem SGSN 20 auch eine andere 
RAB-Zuweisungsabschlussnachricht 88, die die Zu-
weisung eines Funkzugriffsträgers mit der ersten 
Dienstgüte (QoS1) zur Verwendung durch die Benut-
zerausrüstung 10 anzeigt. Der SGSN 20 überträgt 
dann eine Nachricht 108, die der Benutzerausrüs-
tung 10 meldet, dass das Kernnetz (CN) 4 für die 
neue Dienstgüte bereit ist.

[0047] Obwohl eine bevorzugte Ausführungsform 
des Verfahrens und der Vorrichtung der vorliegenden 
Erfindung in den begleitenden Zeichnungen veran-
schaulicht und in der vorangehenden detaillierten Be-
schreibung beschrieben wurden, wird verstanden, 
dass die Erfindung nicht auf die offenbarte Ausfüh-
rungsform begrenzt ist, sondern zu zahlreichen Neu-
anordnungen, Modifikationen und Ersetzungen ohne 
Abweichung von der Erfindung fähig ist, wie in den 
folgenden Ansprüche dargelegt und definiert.

Patentansprüche

1.  Ein Verfahren zum Zuweisen von Dienstgüter-
essourcen in einem paketvermittelten Telekommuni-
kationssystem (2), die Schritte umfassend zum:  
Empfangen einer Anforderung (80), um eine Daten-
kommunikationssitzung mit einem ersten Dienstgüte-
grad zu initiieren, wobei die Datenkommunikations-
sitzung für eine bestimmte Teilnehmerstation ange-
fordert wird;  
Erfassen von Verstopfung (84) in dem paketvermittel-
ten Telekommunikationssystem, wobei die Verstop-
fung verhindert, dass das System die angeforderten 
Datenkommunikationen in dem ersten Dienstgüte-
grad unterstützt;  

Zuweisen eines zweiten Dienstgütegrades (56) zur 
Verwendung durch die Teilnehmerstation;  
Initiieren einer Datenkommunikationssitzung in dem 
zugewiesenen zweiten Dienstgütegrad (58);  
Überwachen eines Grades von Verstopfung (62) in 
dem paketvermittelten Telekommunikationssystem, 
um eine Verfügbarkeit eines dritten Dienstgütegrades 
während der Datenkommunikationssitzung zu identi-
fizieren; und  
Zuweisen des dritten Dienstgütegrades (64) zur Ver-
wendung durch die Teilnehmerstation.

2.  Das Verfahren nach Anspruch 1, wobei die 
ersten und dritten Dienstgütegrade die gleichen sind.

3.  Das Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfas-
send den Schritt zum Speichern einer Angabe der 
Anforderung nach dem ersten Dienstgütegrad.

4.  Das Verfahren nach Anspruch 3, wobei der 
Schritt zum Überwachen des Grades von Verstop-
fung in dem paketvermittelten Telekommunikations-
system (2) als ein Ergebnis der gespeicherten Anga-
be durchgeführt wird.

5.  Das Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfas-
send den Schritt zum Höherstufen der Datenkommu-
nikationssitzung zu dem zugewiesenen dritten 
Dienstgütegrad, wobei der zweite Dienstgütegrad ge-
ringer als der erste Dienstgütegrad ist.

6.  Das Verfahren nach Anspruch 1, wobei der 
zweite Dienstgütegrad höher als der erste Dienstgü-
tegrad ist.

7.  Das Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfas-
send die Schritte zum:  
Benachrichtigen (90) der Teilnehmerstation (10) über 
die Zuweisung des zweiten Dienstgütegrades; und  
Empfangen einer Akzeptanz der Zuweisung des 
zweiten Dienstgütegrades (104) von der Teilnehmer-
station (10),  
wobei der Schritt zum Initiieren der Datenkommuni-
kationssitzung in dem zugewiesenen zweiten Dienst-
gütegrad als Reaktion auf die Akzeptanz durchge-
führt wird.

8.  Das Verfahren nach Anspruch 1, wobei die er-
fasste Verstopfung eine Verstopfung in einem Funk-
netz des paketvermittelten Telekommunikationssys-
tems (2) umfasst.

9.  Das Verfahren nach Anspruch 1, wobei die er-
fasste Verstopfung eine Verstopfung in einem Kern-
netz (16) des paketvermittelten Telekommunikations-
systems (2) umfasst.

10.  Das Verfahren nach Anspruch 1, wobei der 
Schritt zum Zuweisen des dritten Dienstgütegrades 
zur Verwendung durch die Teilnehmerstation Reser-
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vieren von Ressourcen zum Bereitstellen des dritten 
Dienstgütegrades für die Teilnehmerstation umfasst.

11.  Das Verfahren nach Anspruch 1, ferner um-
fassend den Schritt zum Benachrichtigen der Teil-
nehmerstation über die Zuweisung des dritten 
Dienstgütegrades.

12.  Das Verfahren nach Anspruch 11, ferner um-
fassend den Schritt zum Höherstufen der Datenkom-
munikationssitzung zu dem zugewiesenen dritten 
Dienstgütegrad als Reaktion auf einen Empfang ei-
ner Akzeptanz der Zuweisung des zweiten Dienstgü-
tegrades von der Teilnehmerstation.

13.  Ein paketvermitteltes Telekommunikations-
system (2), gekennzeichnet durch:  
ein Funknetz (4) zum Übermitteln von Signalen, die 
Datenpakete enthalten, mit einer mobilen Benutzer-
station;  
ein Kernnetz (6) zum Weiterleiten der Datenpakete 
und zum Empfangen einer Anforderung von der Be-
nutzerstation, die Datenpakete in einem ersten 
Dienstgütegrad weiterzuleiten; und  
wobei das paketvermittelte Telekommunikationssys-
tem (2) betriebsfähig ist, Systemressourcen zum Be-
reitstellen eines zweiten Dienstgütegrades für die 
Datenpaketweiterleitung zuzuordnen, wenn System-
ressourcen zum Bereitstellen des ersten Dienstgüte-
grades wegen Verstopfung in dem paketvermittelten 
Telekommunikationssystem (2) nicht verfügbar sind, 
wobei das paketvermittelte Telekommunikationssys-
tem (2) ferner arbeitet, Systemressourcen zum Be-
reitstellen des ersten Dienstgütegrades für die Da-
tenpaketweiterleitung zuzuordnen, falls das paket-
vermittelte Telekommunikationssystem (2) durch 
Überwachen des Grades von Verstopfung in dem pa-
ketvermittelten Telekommunikationssystem (2) ver-
fügbare Systemressourcen zum Bereitstellen des 
ersten Dienstgütegrades während der Übermittlung 
der Datenpaketsignale identifiziert.

14.  Das paketvermittelte Telekommunikations-
system nach Anspruch 13, wobei die Systemressour-
cen zum Bereitstellen des ersten Dienstgütegrades 
einen ersten Kernnetz-Trägerdienst umfassen und 
die Systemressourcen zum Bereitstellen des zweiten 
Dienstgütegrades einen zweiten Kernnetz-Träger-
dienst umfassen.

15.  Das paketvermittelte Telekommunikations-
system nach Anspruch 13, wobei die Systemressour-
cen zum Bereitstellen des ersten Dienstgütegrades 
einen ersten Funkträgerdienst umfassen und die 
Systemressourcen zum Bereitstellen des zweiten 
Dienstgütegrades einen zweiten Funkträgerdienst 
umfassen.

16.  Das paketvermittelte Telekommunikations-
system nach Anspruch 13, wobei das System ein 

System des allgemeinen Paketfunkdienstes (General 
Packet Radio Service) GPRS umfasst.

17.  Das paketvermittelte Telekommunikations-
system nach Anspruch 16, wobei das Kernnetz einen 
bedienenden GPRS-Unterstützungsknoten (20) ent-
hält.

18.  Das paketvermittelte Telekommunikations-
system nach Anspruch 16, wobei das Kernnetz einen 
Gateway-GPRS-Unterstützungsknoten (24) enthält.

19.  Das paketvermittelte Telekommunikations-
system nach Anspruch 13, wobei das System ein uni-
verselles Telekommunikationssystem (Universal Mo-
bile Telecommunications System) umfasst.

20.  Das paketvermittelte Telekommunikations-
system nach Anspruch 13, wobei das Kernnetz ange-
passt ist, Datenpakete zwischen dem Funknetz (16) 
und einem Server weiterzuleiten.

21.  Das paketvermittelte Telekommunikations-
system nach Anspruch 13, wobei die Zuordnung von 
Systemressourcen zum Bereitstellen der ersten und 
zweiten Dienstgütegrade durch das Kernnetz (6) 
durchgeführt wird.

22.  Das paketvermittelte Telekommunikations-
system nach Anspruch 13, wobei die Zuordnung von 
Systemressourcen zum Bereitstellen der ersten und 
zweiten Dienstgütegrade durch das Funknetz (4) 
durchgeführt wird.

23.  Das paketvermittelte Telekommunikations-
system nach Anspruch 13, wobei das Kernnetz (6) 
angepasst ist, Systemverstopfung zu überwachen 
um zu identifizieren, ob Systemressourcen zum Be-
reitstellen des ersten Dienstgütegrades verfügbar 
sind.

24.  Das paketvermittelte Telekommunikations-
system nach Anspruch 23, wobei das Kernnetz ange-
passt ist, Systemverstopfung durch periodisches Ab-
fragen des Funknetzes zu überwachen.

25.  Das paketvermittelte Telekommunikations-
system nach Anspruch 13, wobei das Funknetz an-
gepasst ist, Systemverstopfung zu überwachen um 
zu identifizieren, ob Systemressourcen zum Bereit-
stellen des ersten Dienstgütegrades verfügbar sind.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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